
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme und 
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/23961 –

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Ghana –
Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie

1. Hat die Bundesregierung aus ihrer Entwicklungszusammenarbeit Kennt-
nisse über die Trinkwasservorräte sowie den Versorgungsgrad der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser in der Republik Ghana zum gegenwärtigen Zeit-
punkt, und wenn ja, welche?

2. Wie werden sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berück-
sichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und 
der damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wan-
dels), die Trinkwasservorräte sowie der Versorgungsgrad der Bevölkerung 
mit Trinkwasser in der Republik Ghana bis zu den Jahren 2030, 2040, 
2050 bei gleichbleibender demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 1 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.
Mit Ghana besteht in dem von der Fragestellerin benannten Sektor keine bilate-
rale staatliche Entwicklungszusammenarbeit im Sinne der Fragestellung. Daher 
nimmt die Bundesregierung in den genannten Bereichen keine eigene entwick-
lungspolitische Beurteilung vor und verfügt über öffentlich zugängliche Quel-
len und Informationen hinaus diesbezüglich über keine eigenen Erkenntnisse.
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c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Für die Antwort wird auf Anlage 1 verwiesen.
Eine systematische Erfassung bezüglich „Ober- und Unterzielsetzung“ für die 
Vorhaben nichtstaatlicher Entwicklungszusammenarbeit erfolgt nicht, so dass 
in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im Detail erfolgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer des Vorhabens wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.

3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Ernährungssi-
tuation der Bevölkerung in der Republik Ghana, und wenn ja, welche?

4. Wie wird sich nach Einschätzung bzw. Bewertung der Bundesregierung, 
unter Berücksichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusam-
menarbeit und den damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen 
(Theorie des Wandels), die Ernährungssituation in der Republik Ghana bis 
zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demographischer 
Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 3 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Ghana war das erste Land in Sub-Sahara Afrika, das das Millennium Develop-
ment Goal 1 „Bekämpfung von extremen Hunger und Armut“ erreichte und die 
Armut innerhalb seiner Bevölkerung im Vergleich zu 1990 halbieren konnte. 
Trotz der erheblichen Fortschritte, die in den letzten Jahren bei der Reduzie-
rung von akuter Unterernährung und Unterentwicklung in Ghana erzielt wur-
den, bestehen weiterhin regionale Unterschiede. Der Welthunger-Index 2020 
stuft die Ernährungssituation Ghanas als „mäßig“ ein (Platz 63 von 107). Mehr 
als 30 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind nach wie vor mangelernährt. 
Die Armutsrate vor allem in den nördlichen Gebieten Ghanas ist im Vergleich 
zum Rest des Landes nach wie vor deutlich höher und der Anteil an akuter 
Mangelernährung ist gemäß WHO in drei Regionen im Norden mit 11-14 Pro-
zent der Bevölkerung gravierend.
Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist neben Importen (von 
u. a. Reis) im Wesentlichen abhängig von der landwirtschaftlichen Produktion 
im eigenen Land, die vor allem von den stark schwankenden Niederschlägen, 
aber auch relativ niedrigen Erträgen geprägt ist. Vor allem die ländlichen Ge-
biete, u. a. im Norden des Landes, sind von nicht ausreichender Ernährung be-
troffen. Dazu kommt die Verschärfung der Ernährungssituation durch die 
COVID-19-Pandemie, die zu einer geringeren Produktion und Ernte von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, zur Verringerung des Einkommens von vielen 
Familien insbesondere in ländlichen Gebieten, Verlust von Arbeitsplätzen und 
gleichzeitig zu Preisanstiegen von Grundgütern führt.
Die ghanaische Regierung wirkt dem entgegen, indem sie Unterstützungspro-
gramme für die Ernährungssicherung lanciert.
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Nach Einschätzung der Bundesregierung wird der Nahrungsmittelbedarf in 
Ghana bei gleichbleibender demographischer Entwicklung erheblich steigen. 
Ghana besitzt zwar hohe Potenziale für Produktivitätszuwächse über die 
kommenden Dekaden, allerdings werden diese durch eine wachsende Bevölke-
rung und zunehmende Auswirkungen des Klimawandels negativ beeinflusst. 
Mit fortschreitendem Klimawandel ist davon auszugehen, dass sich die Jahres-
zeiten im Land intensivieren werden, sodass während der Regenzeit mit heft-
igeren Regenfällen und während der Trockenzeit mit stark erhöhten Temperatu-
ren und hierdurch häufiger mit Ernteausfällen zu rechnen ist. Ghana verliert, 
gerade im Norden, jedes Jahr zunehmend an fruchtbaren Böden.
Die Problematik insgesamt verschärft sich zusätzlich durch landesweite illegale 
Abholzungen, illegalen Bergbau und unsachgemäße Verwendung von Agroche-
mikalien. Weitere Faktoren wie Naturkatastrophen, aber auch Migration (von 
ländlichen Gebieten in die Städte) können die Ernährungssituation Ghanas 
langfristig beeinflussen.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt vor allem die betroffe-
nen agrobasierten Kleinst- und Kleinunternehmen sowie die mittelständische 
lokale Verarbeitungsindustrie und setzt gezielt auf Ansätze zur Einkommens-
steigerung kleinbäuerlicher Betriebe sowie zur Anpassung an den Klimawan-
del. Vor dem Hintergrund der notwendigen Importsubstitution erweitert die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit die Maßnahmen zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität in Ghana um Initiativen zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Be-
trieben. Hierzu wird auf die Anlage 2 verwiesen.
Die Zielsetzungen geförderter Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus dem 
jeweiligen Projekttitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält die deut-
sche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official Deve-
lopment Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (https://stats.oecd.org/Ind
ex.aspx?DataSet-Code=crs1) zusätzliche Informationen zum Zweck und zu der 
Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis einschließlich 
2019 vor. Eine darüber hinausgehende systematische Erfassung bzgl. „Ober- 
und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftlicher Organisationen 
(private Träger, Sozialstrukturträger, politische Stiftungen, Kirchen) erfolgt 
nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im Detail er-
folgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer der Vorhaben wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.
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5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Energieversor-
gung der Bevölkerung sowie die Energieversorgung der Wirtschaft in der 
Republik Ghana, und wenn ja, welche?

6. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berücksich-
tigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und den 
damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wandels), 
die Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Repub-
lik Ghana bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demo-
graphischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung bzw. Bewertung 
der Bundesregierung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 5 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Ghana hat im regionalen Vergleich gemäß Angaben der United States Agency 
for International Development (USAID) mit 83 Prozent eine hohe Elektrifizie-
rungsrate. Allerdings stellen sehr hohe Stromverbrauchskosten, mangelhafte 
Stromqualität sowie häufige lokale Stromausfälle ein deutliches Entwicklungs-
hemmnis für Haushalte und Unternehmen dar. Viele Haushalte, insbesondere in 
ländlichen Gebieten, sind weiterhin auf traditionelle Energieträger wie Biomas-
se angewiesen. Weitere Herausforderungen im Energiesektor bestehen auf 
Grund steigender Erzeugungskosten, eines nicht kostendeckenden Betriebs, ho-
her Verluste bei der Stromübertragung und -verteilung sowie Zahlungsrück-
ständen vieler Kundinnen und Kunden.
Der hohe Verschuldungsgrad des ghanaischen Energiesektors lässt derzeit we-
nig Spielraum für den notwendigen Infrastrukturausbau und birgt erhebliche fi-
nanzielle Risiken für die gesamte Wirtschaft. Die Sektorverschuldung ist auch 
als Folge der ghanaischen Energiekrise (von 2014 bis 2016) zu sehen, zu deren 
Überwindung teure Stromabnahmeverträge abgeschlossen wurden.
Mit Blick auf die ambitionierten Industrialisierungspläne Ghanas und die de-
mographische Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Energiebedarf 
mittel- bis langfristig steigen wird. Voraussetzung für die zukünftige Versor-
gungssicherheit ist die finanzielle Gesundung des Sektors, auf der aufbauend 
private und öffentliche Investitionen in das Übertragungsnetz und Kapazitäten 
notwendig sind. In diesem Kontext und angesichts der ghanaischen Klimaziele 
wird den erneuerbaren Energien ein großer Stellenwert zugeschrieben.

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die ghanaische Regie-
rung im Kontext der Reformpartnerschaft bei der Restrukturierung und Ent-
schuldung des Energiesektors sowie beim Ausbau erneuerbarer Energien, u. a. 
durch Netzausbau und -modernisierung sowie den Aufbau von Photovoltaikan-
lagen. Durch Förderung der beruflichen Bildung und den verbesserten Zugang 
zu Finanzierung sollen gleichzeitig klimafreundliche Investitionen mobilisiert 
und berufliche Perspektiven verbessert werden. Hierzu wird im Übrigen auf die 
Anlage 3 sowie auf die Antwort zu Frage 4c verwiesen.
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